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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1995

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Eine Schädigung des kontoführenden Geldinstitutes durch ausschließlich hausinterne Umbuchungen auf

Kundenkonten ist wegen grundsätzlich fehlender Auswirkungen auf die aus den ingerierten Kontosalden errechnete

Summe nur in Ausnahmefällen (etwa Geldab6uß vor der Rückbuchung eines ungedeckten Schecks oder Übergang

eines Passivsaldos von zahlungsfähigem auf dubiosen Schuldner) denkbar.
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